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Lieferauftrag Ökostrom mit Wandladestation  

Für Haushalte im Netzgebiet der Stadtwerke Waldkraiburg GmbH und Bayernwerk AG 

 

1. Tarif 

Die Kauf- und Ökostrompreise  ergeben sich aus dem beigefügten Preisblatt. 
 

2. Kunde 

 Frau      Herr  

 Titel 

 

Name, Vorname 

 

Straße, Hausnummer 

 

PLZ, Ort 

   

Telefonnummer, tagsüber Geburtsdatum (freiwillig) 

   

Mobilnummer Kundennummer (falls vorhanden) 

   

E-Mail (freiwillig) Anzahl Personen im Haushalt 
 

Der Lieferant kann dem Kunden über die E-Mail-Adresse rechtserhebliche Erklärun-
gen zur Begründung, Durchführung, Änderung oder Beendigung dieses Lieferverhält-
nisses (z. B. Mitteilungen über den Vertrags- oder Lieferbeginn) zusenden. 
 

Gewünschtes Elektroinstallationsunternehmen 

 

Name, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort 

 

3. Lieferbeginn 

Gewünschter Liefertermin 
(maßgeblich ist die Auftragsbestätigung des Lieferanten nach Ziffer 1 AGB): 

 nächstmöglich        zum  

 Datum 
 

4. Bisheriger Strombezug 

Um Ihren Auftrag schnellstmöglich ausführen zu können, bitten wir Sie um folgende 
Angaben oder alternativ um Zusendung einer Kopie Ihrer letzten Stromrechnung. 
(Achtung: Unterlagen können nicht zurückgeschickt werden.) 

  Einzug 

  Lieferantenwechsel 
 

 Name bisheriger Stromlieferant 

   

Jahresverbrauch Zählernummer 
 

5. Laufzeit/Kündigung 

Der Vertrag läuft für 24 Monate (Erstlaufzeit). Er verlängert sich jeweils um 12 Monate, 
sofern er nicht von einer Partei mit einer Frist von einem Monat zum Ende der Laufzeit 
gekündigt wird. Die Kündigung bedarf der Textform. Besondere Kündigungsrechte 
(nach Gesetz oder den beigefügten AGB) bleiben unberührt. 
 

6. Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

Ergänzend finden die beigefügten „Bedingungen für die Lieferung elektrischer 
Energie an Kunden der der Stadtwerke Waldkraiburg GmbH“ (AGB) Anwen-
dung. 

7. Vollmacht 

Der Kunde bevollmächtigt den Lieferanten zur Vornahme aller Handlungen sowie 
Abgabe und Entgegennahme aller Erklärungen, die im Zusammenhang mit dem 
Wechsel des Stromversorgers erforderlich werden, etwa einer Kündigung des bisheri-
gen Liefervertrages sowie der Abfrage der Vorjahresverbrauchsdaten. Zudem bevoll-
mächtigt der Kunde den Lieferanten auch zur Kündigung etwaiger bestehender 
Verträge über die Durchführung des Messstellenbetriebs und/oder der Messung. 
Soweit und solange für den Kunden ein Dritter nach § 21b Abs. 2 EnWG für Messstel-
lenbetrieb zuständig ist, bevollmächtigt der Kunde den Lieferanten auch zur Abfrage 
seiner Messwerte bei diesem Dritten. 

 

8.SEPA-Basislastschriftmandat 

Ich ermächtige den Lieferanten (Gläubiger-ID-Nummer: DE71 ZZZ0 0000 0860 88) 
Zahlungen aus diesem Auftragsverhältnis von meinem Konto mittels Lastschrift 

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Lieferanten auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht 
Wochen, beginnend mit Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Die Mandatsreferenznummer für dieses SEPA-Mandat wird gesondert mitgeteilt. 

 

 Name, Vorname des Kontoinhabers (ggf. Vertretungsberechtigter) 

 

 Straße, Hausnummer 

 

 PLZ, Ort 

                      

 IBAN 

 

 Kreditinstitut (Name) 

 

 Ort, Datum und Unterschrift des Kontoinhabers (ggf. Vertretungsberechtigter) 
 

9. Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen 
diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt ein Monat ab dem Tag des 
Vertragsabschlusses (spät. 30.11. zum 31.12.). Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, 
müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter 
Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, 
das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass 
Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 
absenden. Folgen des Widerrufs: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir 
Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten 
(mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine 
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung 
gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzu-
zahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegan-
gen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei 
der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder 
Lieferung von Strom während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen 
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem 
Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrich-
ten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im 
Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

10. Auftragserteilung 

Der Kunde erteilt dem Lieferanten mit seiner Unterschrift den Auftrag, seinen gesam-
ten Bedarf an elektrischer Energie an die Entnahmestelle zu liefern und nimmt die 
Widerrufsbelehrung zur Kenntnis. Der Vertrag kommt mit der Auftragsbestätigung des 
Lieferanten zustande, die spätestens 14 Tage nach Absendung des Auftrages erfolgt. 
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Lieferauftrag Ökostrom mit Wandladestation  

Für Haushalte im Netzgebiet der Stadtwerke Waldkraiburg GmbH und Bayernwerk AG
 
 

 

1. Tarif 

Die Kauf- und Ökostrompreise  ergeben sich aus dem beigefügten Preisblatt. 
 

2. Kunde 

 Frau      Herr  

 Titel 

 

Name, Vorname 

 

Straße, Hausnummer 

 

PLZ, Ort 

   

Telefonnummer, tagsüber Geburtsdatum (freiwillig) 

   

Mobilnummer Kundennummer (falls vorhanden) 

   

E-Mail (freiwillig) Anzahl Personen im Haushalt 
 

Der Lieferant kann dem Kunden über die E-Mail-Adresse rechtserhebliche Erklärun-
gen zur Begründung, Durchführung, Änderung oder Beendigung dieses Lieferverhält-
nisses (z. B. Mitteilungen über den Vertrags- oder Lieferbeginn) zusenden. 
 

Gewünschtes Elektroinstallationsunternehmen 

 

Name, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort 

 

3. Lieferbeginn 

Gewünschter Liefertermin 
(maßgeblich ist die Auftragsbestätigung des Lieferanten nach Ziffer 1 AGB): 

 nächstmöglich        zum  

 Datum 
 

4. Bisheriger Strombezug 

Um Ihren Auftrag schnellstmöglich ausführen zu können, bitten wir Sie um folgende 
Angaben oder alternativ um Zusendung einer Kopie Ihrer letzten Stromrechnung. 
(Achtung: Unterlagen können nicht zurückgeschickt werden.) 

  Einzug 

  Lieferantenwechsel 
 

 Name bisheriger Stromlieferant 

   

Jahresverbrauch Zählernummer 
 

5. Laufzeit/Kündigung 

Der Vertrag läuft für 24 Monate (Erstlaufzeit). Er verlängert sich jeweils um 12 Monate, 
sofern er nicht von einer Partei mit einer Frist von einem Monat zum Ende der Laufzeit 
gekündigt wird. Die Kündigung bedarf der Textform. Besondere Kündigungsrechte 

(nach Gesetz oder den beigefügten AGB) bleiben unberührt. 
 

6. Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

Ergänzend finden die beigefügten „Bedingungen für die Lieferung elektrischer 
Energie an Kunden der der Stadtwerke Waldkraiburg GmbH“ (AGB) Anwen-
dung. 

7. Vollmacht 

Der Kunde bevollmächtigt den Lieferanten zur Vornahme aller Handlungen sowie 
Abgabe und Entgegennahme aller Erklärungen, die im Zusammenhang mit dem 
Wechsel des Stromversorgers erforderlich werden, etwa einer Kündigung des bisheri-
gen Liefervertrages sowie der Abfrage der Vorjahresverbrauchsdaten. Zudem bevoll-
mächtigt der Kunde den Lieferanten auch zur Kündigung etwaiger bestehender 
Verträge über die Durchführung des Messstellenbetriebs und/oder der Messung. 
Soweit und solange für den Kunden ein Dritter nach § 21b Abs. 2 EnWG für Messstel-
lenbetrieb zuständig ist, bevollmächtigt der Kunde den Lieferanten auch zur Abfrage 
seiner Messwerte bei diesem Dritten. 

 

8.SEPA-Basislastschriftmandat 

Ich ermächtige den Lieferanten (Gläubiger-ID-Nummer: DE71 ZZZ0 0000 0860 88) 
Zahlungen aus diesem Auftragsverhältnis von meinem Konto mittels Lastschrift 

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Lieferanten auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht 
Wochen, beginnend mit Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Die Mandatsreferenznummer für dieses SEPA-Mandat wird gesondert mitgeteilt. 

 

 Name, Vorname des Kontoinhabers (ggf. Vertretungsberechtigter) 

 

 Straße, Hausnummer 

 

 PLZ, Ort 

                      

 IBAN 

 

 Kreditinstitut (Name) 

 

 Ort, Datum und Unterschrift des Kontoinhabers (ggf. Vertretungsberechtigter) 
 

9. Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen 
diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt ein Monat ab dem Tag des 
Vertragsabschlusses (spät. 30.11. zum 31.12.). Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, 
müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter 
Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, 
das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass 
Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 
absenden. Folgen des Widerrufs: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir 
Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten 
(mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine 
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung 
gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzu-
zahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegan-
gen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei 
der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder 
Lieferung von Strom während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen 
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem 
Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrich-
ten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im 
Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

10. Auftragserteilung 

Der Kunde erteilt dem Lieferanten mit seiner Unterschrift den Auftrag, seinen gesam-
ten Bedarf an elektrischer Energie an die Entnahmestelle zu liefern und nimmt die 
Widerrufsbelehrung zur Kenntnis. Der Vertrag kommt mit der Auftragsbestätigung des 
Lieferanten zustande, die spätestens 14 Tage nach Absendung des Auftrages erfolgt. 

 

 Ort, Datum und Unterschrift (Kunde)
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Preisblatt Ökostrom mit Wandladestation (Kauf) 

gültig ab 01.01.2021 

 

Tarif „Ökostrom Ladestation“ 

Wallbox Kaufpreis 

„Mennekes Amtron© Charge Control 11 C2“ 
900,00 Euro/Stück brutto (756,30 Euro/Stück netto) 

  Ökostrom Arbeitspreis* 

(ohne Schwachlastregelung) 

Ökostrom Grundpreis* 

(ohne Schwachlastregelung) 

33,03 Cent/kWh brutto (27,76 Cent/kWh netto) 

410,60 Euro/Jahr brutto (345,04 Euro/Jahr netto) 

Nach Ende der Erstvertragslaufzeit reduziert sich der Grundpreis 
auf 136,90 Euro/Jahr brutto (115,04 Euro/Jahr netto) 

  Ökostrom Arbeitspreise* 

(mit Schwachlastregelung) 

Ökostrom Grundpreis* 

(mit Schwachlastregelung) 

HT: 33,70 Cent/kWh brutto  (28,32 Cent/kWh netto) 

NT: 29,75 Cent/kWh brutto  (25,00 Cent/kWh netto) 

437,16 Euro/Jahr brutto (367,36 Euro/Jahr netto) 

Nach Ende der Erstvertragslaufzeit reduziert sich der Grundpreis 
auf 163,46 Euro/Jahr brutto (137,36 Euro/Jahr netto) 

*eingeschränkte Preisgarantie auf Energiepreis (ausgenommen sind gesetzlich verankerte Umlagen, Abgaben und Steuern sowie Netzentgelte) 

 

Mennekes Amtron© Charge Control 11 C2 

 Ladeleistungen bis zu 3,7 kW (1ph) oder 11 kW (3ph) 

 7,5 m Typ2-Ladekabel mit integrierter Kabelaufhängung 

 Statusinformation per LED-Infofeld 

 Autostart oder Autorisierung mit RFID-Karten 

 Kommunikation und Vernetzung über LAN (RJ45) 

 DC-Fehlerstromüberwachung > 6 mA 

 Anbindung intelligenter Energiemanagementsysteme über Modbus TCP oder EEBus2 

 zukünftige Anbindung an Smart Meter Gateway direkt über EEBus2 oder über ein externes Energiemanagementsystem 

 Anbindung eines externen Modbus TCP Zählers für den lokalen Blackoutschutz 

 

Unsere Inklusive-Leistungen 

 kostenlose Bestandsaufnahme mit vom Kunden vorgegebenen Elektroinstallateur 
 kostenlose Montage, Abnahme und Inbetriebnahme mit Einweisung (Montage erfolgt durch vorgegebenen Elektroinstallateur) 
 kostenlose Wartung und Instandhaltung durch vorgegebenen Elektroinstallateur während der Vertragslaufzeit 
 Ökostrom für Haus und Auto (Rabatt für Grundpreis bei getrennter Messung für den zweiten Zähler: 75 % während Erstlaufzeit) 

 

Stromkennzeichnung der Stromlieferungen für 2019 

 
Stromkennzeichnung gem. §42 EnWG vom 07. Juli 2005, geändert 2020 

 

Allgemeine Hinweise 

Die Schwachlastzeit (= Niedertarifzeit) umfasst folgende Zeiten: 00.00 – 06.30 Uhr sowie 22.30 – 24.00 Uhr. Alle Preisblätter können in 
unserem Innenstadtbüro sowie im Internet unter www.stadtwerke-waldkraiburg.de eingesehen werden. 

Umsatzsteuer: 19,00 % (seit dem 01.01.2021)  
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Allgemeine Stromlieferbedingungen für Sonderkunden (ASS) 

Für Haushaltskunden außerhalb der Grundversorgung der Stadtwerke Waldkraiburg GmbH 

 

I. Vertrag und Stromversorgung 
1. Vertragspartner und Vertragsabschluss 
Der Vertragspartner für Ihre Stromversorgung während der Laufzeit des 
Vertrages ist die Stadtwerke Waldkraiburg GmbH, nachfolgend als „Versorger“ 
bezeichnet. Der Vertrag kommt durch Bestätigung in Textform unter Angabe 
des voraussichtlichen Liefertermins des Versorgers zustande. Der tatsächliche 
Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die Belieferung notwendigen 
Maßnahmen (Kündigung beim bisherigen Lieferanten, etc.) erfolgt. Sind. 
2. Bedarfsdeckung, Art und Voraussetzung der Stromversorgung  

Der Kunde ist für die Dauer des Vertrages verpflichtet, seinen gesamten 
leitungsgebundenen Strombedarf aus den Stromversorgungen des Versorgers 
zu decken. Ausgenommen ist die Bedarfsdeckung durch Eigenanlagen der 
Kraft-Wärme-Kopplung bis 50 Kilowatt elektrischer Leistung und aus erneuer-
baren Energien; ferner durch Eigenanlagen, die ausschließlich der Sicherstel-
lung des Strombedarfs bei Aussetzung der Stromversorgung dienen (Not-
stromaggregate). Notstromaggregate dürfen außerhalb ihrer eigentlichen 
Bestimmung nicht mehr als 15 Stunden monatlich zur Erprobung betrieben 
werden. 
Der Strom wird im Rahmen der Stromversorgung für Zwecke des Letztver-
brauchs geliefert. Welche Strom- (Drehstrom oder Wechselstrom) und Span-
nungsart für das Vertragsverhältnis maßgebend ist, ergibt sich aus der Stro-
mart und Spannung des Verteilernetzes. Die Lieferung erfolgt in der vom 
Netzbetreiber (nachfolgend „VNB“) bereitgestellten Spannung und Frequenz. 
Kurzzeitig auftretende Spannungs- und Frequenzänderungen stellen keine 
Qualitätsabweichung dar. Erfordert der störungsfreie Betrieb von Anlagen und 
Geräten (z.B. elektronische Rechenanlagen und Steuerungen) eine über die 
vom VNB bereitgestellte Qualität hinausgehende Qualität, so trifft der Kunde 

hierfür selbst geeignete Vorkehrungen. 
Voraussetzung für die Versorgung des Kunden mit Strom durch den Versorger 
auf der Grundlage des Vertrages ist, dass zwischen dem Anschlussnehmer 
und dem VNB ein Netzanschlussvertrag und zwischen dem Kunden und dem 
VNB ein Anschlussnutzungsverhältnis, bei Mittelspannung ein Anschlussnut-
zungsvertrag, besteht. Der Versorger ist von seiner Lieferverpflichtung gegen-
über dem Kunden befreit, a) soweit die Preisregelungen oder die vertraglichen 
Vereinbarungen zwischen den Parteien zeitliche Beschränkungen vorsehen, 
b) solange der VNB den Netzanschluss und die Anschlussnutzung nach § 17 
NAV oder § 24 Abs. 1, 2 und 5 NAV unterbrochen hat, oder c) soweit und 
solange der Versorger an der Erzeugung, dem Bezug oder der vertragsgemä-
ßen Lieferung von Elektrizität durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, 
deren Beseitigung ihm nicht möglich ist, oder im Sinne des § 36 Abs. 1 Satz 2 
des Energiewirtschaftsgesetzes wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, 
gehindert ist. 
3. Mitteilungspflichten des Kunden, Haftung des Versorgers und dessen 
Auskunftspflicht   

Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie die Verwendung 
zusätzlicher Verbrauchsgeräte in erheblichem Umfang sind vom Kunden dem 
Versorger  unverzüglich in Textform mitzuteilen. Die preislichen Bemessungs-
größen ergeben sich aus den Preisen des Versorgers für die Versorgung aus 
dem Netz, über das der Kunde vom Versorgerbeliefert wird. Nähere Einzelhei-
ten über den Inhalt der Mitteilung des Kunden können vom Versorger geregelt 
und auf seiner Internetseite veröffentlicht werden. Diese sind vom Kunden für 
die Meldung einzuhalten. 
Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Versorgung ist, 
soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des 
Netzanschlusses handelt, ist der Versorger von der Leistungspflicht befreit. 
Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf nicht berechtigten Maßnahmen 
des Versorgers im Zusammenhang mit der Unterbrechung der Versorgung 
des Kunden auf Veranlassung des Versorgers beruht. Der Versorger ist 
verpflichtet, dem Kunden auf dessen Verlangen unverzüglich über die mit der 
Schadensverursachung durch den VNB zusammenhängenden Tatsachen 
insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumut-
barer Weise aufgeklärt werden können. Bei sonstigen Schäden haftet der 
Versorger dem Kunden nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nach den 
gesetzlichen Bestimmungen; dies gilt auch bei einem Handeln seiner Erfül-
lungsgehilfen. Gleiches gilt bei fahrlässig verursachten Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Bei fahrlässig 
verursachten Sach- und Vermögensschäden besteht eine Haftung nur bei der 
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (prägen die Erfüllung des Ver-

trages), beschränkt auf die bei Vertragsschluss typischen und vorhersehbaren 
Schäden. 
 
II. Aufgaben und Rechte des Versorgers 
1. Messeinrichtungen und Ablesung 
Die vom Versorger gelieferte Elektrizität wird durch die Messeinrichtungen 
nach dem Messstellenbetriebsgesetz = MsbG festgestellt. Der Kunde hat den 
Verlust, Beschädigungen oder Störungen dieser Einrichtungen dem Messstel-
lenbetreiber (nachfolgend „MSB“) und dem Versorger unverzüglich mitzutei-
len. Der Versorger ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden jederzeit eine 

Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine Eichbehörde oder eine staat-
lich anerkannte Prüfstelle im Sinne von § 40 Abs. 3 des Mess- und Eichgeset-
zes beim MSB zu veranlassen. Stellt der Kunde den Antrag auf Prüfung nicht 
beim Versorger, so hat er diesen zugleich mit der Antragstellung zu benach-
richtigen. Die Kosten der Prüfung fallen dem Kunden zur Last, falls die Abwei-
chung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht überschreitet, ansonsten 
dem Messstellenbetreiber. 
Der Versorger ist berechtigt, für Zwecke der Abrechnung die Ablesedaten zu 
verwenden, die er vom VNB oder vom MSB oder von dem die Messung 
durchführenden Dritten erhalten hat. Der Versorger kann die Messeinrichtun-
gen selbst ablesen oder verlangen, dass diese vom Kunden abgelesen wer-
den, wenn dies a) zum Zwecke einer Abrechnung nach Abschnitt III., b) 
anlässlich eines Versorgerwechsels oder c) wegen eines  berechtigten Inte-
resses des Versorgers an einer Überprüfung der Ablesung erfolgt. Der Kunde 
kann einer Selbstablesung im Einzelfall widersprechen, wenn diese ihm nicht 
zumutbar ist und er dies dem Versorger nachweist. Der Versorger wird bei 
einem berechtigten Widerspruch für eine eigene Ablesung kein gesondertes 
Entgelt verlangen. Liegt kein berechtigter Widerspruch des Kunden vor, kann 
der Versorger für eine selbst vorgenommene oder an einen Dritten beauftragte 
Messung vom Kunden Erstattung der tatsächlich beim Versorger angefallenen 
Kosten für die Ersatzablesung verlangen oder dem Kunden hierfür eine 
Kostenpauschale nach dem Preisblatt des Versorgers berechnen, die sich an 
vergleichbaren Fällen auszurichten hat und angemessen sein muss.  Wenn 
der Messstellenbetreiber, der VNB oder der Versorger das Grundstück oder 
die Geschäftsräume des Kunden nicht zum Zwecke der Ablesung betreten 
können, darf der Versorger den Verbrauch auf der Grundlage der letzten 
Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer 

Kunden unter angemessener Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse 
schätzen. Dasselbe gilt, wenn der Kunde schuldhaft seiner Pflicht zur Selbst-
ablesung zu Unrecht nicht oder verspätet nachkommt. 
2. Zutrittsrecht und Vertragsstrafe 

Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis 
versehenen Beauftragten des Messstellenbetreibers, des VNBs oder des 
Versorgers den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Geschäftsräumen 
zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen 
oder zur Ablesung der Messeinrichtungen nach Abschnitt II. erforderlich ist. 
Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an den jeweiligen Kunden oder 
durch Aushang am oder im jeweiligen Haus erfolgen. Vom Kunden ist wäh-
rend seiner Geschäftszeiten jederzeit nach vorheriger Ankündigung von einem 
Werktag Zutritt zu gewähren. Verbraucht ein Kunde Strom unter Umgehung, 
Beeinflussung, vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach Unterbre-
chung der Stromversorgung des Versorgers, so ist der Versorger berechtigt, 
vom Kunden eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des 
unbefugten Gebrauchs, längstens aber für 6 Monate, auf der Grundlage einer 
täglichen Nutzung der unbefugt verwendeten Verbrauchsgeräte von bis zu 10 
Stunden nach den für den Kunden geltenden Preisen des Versorgers zu 
berechnen. Eine Vertragsstrafe kann der Versorger auch dann vom Kunden 
verlangen, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung 
verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Ver-
tragsstrafe beträgt das 2-fache des Betrages, den der Kunde bei Erfüllung 
seiner Verpflichtung nach den für ihn geltenden Preisen zusätzlich zu bezah-
len gehabt hätte. Sie wird längstens für einen Zeitraum von 6 Monaten ver-
langt. Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mittei-
lungspflicht nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe für einen geschätz-
ten Zeitraum, der längstens 6 Monate betragen darf, erhoben werden. 
 
III. Abrechnung der Stromversorgung 
1. Abrechnung 

Der Stromverbrauch wird - sofern nichts anderes vereinbart ist - nach den 
Maßgaben von § 40 Abs. 3 EnWG abgerechnet. Macht der Kunde von seinem 
Recht nach § 40 Abs. 3 Satz 2 EnWG Gebrauch und verlangt er eine monatli-
che, viertel- oder halbjährliche Abrechnung, ist er verpflichtet, solche unterjäh-
rigen Abrechnungen nach dem Preisblatt des Versorgers an den Versorger 
gesondert zu vergüten, sofern keine registrierenden Leistungsmessung 
erfolgt. Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraums die verbrauchsab-
hängigen Preise, so wird der für die neuen Preise maßgebliche Verbrauch 
zeitanteilig berechnet. Jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen können auf 
der Grundlage der für vergleichbare Kunden maßgeblichen Erfahrungswerte 

angemessen berücksichtigt werden. Entsprechendes gilt bei Änderungen des 
Umsatzsteuersatzes und erlösabhängiger Abgabensätze oder bei sonstigen 
Preisänderungen nach Abschnitt V. Erfolgt bei Lieferung oder Bezug aus dem 
Mittelspannungsnetz die Ermittlung der Zählwerte auf der Niederspannungs-
seite der Station, werden die Messwerte (Leistung und Arbeit) zum Ausgleich 
der Transformationsverluste um 3% erhöht. Diese erhöhten Messwerte wer-
den der Abrechnung zugrunde gelegt. 
2. Abschlagszahlungen und Vorauszahlungen 
Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann der Versorger 
auf der Grundlage des nach der letzten Abrechnung verbrauchten Stroms für 
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die Zukunft Abschlagszahlungen verlangen. Diese sind anteilig für den Zeit-
raum der Abschlagszahlung entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abge-
rechneten Zeitraum zu berechnen. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, 
so bemisst sich die Abschlagszahlung nach dem durchschnittlichen Verbrauch 
vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde in Textform glaubhaft, dass sein 
Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies vom Versorger angemessen zu 
berücksichtigen. Macht der Versorger von seinem Recht Gebrauch, vom 
Kunden Abschlagszahlungen zu verlangen, so hat der Kunde die Abschlags-
zahlungen in der festgelegten Höhe und zu den vom Versorger hierzu be-

stimmten Terminen zu bezahlen. Ändern sich die Preise für die Versorgung 
des Kunden durch den Versorger, so können die nach der Preisänderung 
anfallenden Abschlagszahlungen mit dem Vomhundertsatz der Preisänderung 
vom Versorger entsprechend angepasst werden. Ergibt sich bei der Abrech-
nung, dass zu hohe Abschlagszahlungen verlangt wurden, so wird der über-
steigende Betrag zeitnah vom Versorger an den Kunden erstattet, spätestens 
wird er mit der nächsten Abschlagsforderung zugunsten des Kunden verrech-
net. Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses werden vom Versorger zu 
viel gezahlte Abschläge zeitnah an den Kunden erstattet. 
Der Versorger ist berechtigt, für den Verbrauch des Kunden in einem Abrech-
nungszeitraum von diesem Vorauszahlungen zu verlangen, wenn nach den 
Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der Kunde 
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Bei 
Verlangen einer Vorauszahlung wird der Kunde hierüber vorher ausdrücklich 
und in verständlicher Form unterrichtet. Die Annahme, dass der Kunde seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, ist insbeson-
dere gegeben: a) bei zweimaliger unpünktlicher oder unvollständiger Zahlung, 
b) bei zweimal erfolgter und berechtigter Mahnung durch den Versorger im 
laufenden Vertragsverhältnis, c) bei Zahlungsrückständen aus einem vorher-
gehenden Lieferverhältnis zum Versorger, wenn diesbezüglich ein Fall von lit. 
a) oder b) vorliegt oder d) nach einer Versorgungsunterbrechung wegen 

Nichtzahlung fälliger Beträge für die Unterbrechung der Versorgung und deren 
Wiederherstellung. Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des 
vorhergehenden Abrechnungszeitraums oder dem durchschnittlichen Ver-
brauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde in Textform glaubhaft, dass 
sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksichti-
gen. Erstreckt sich der Abrechnungszeitraum über mehrere Monate und 
erhebt der Versorger Abschlagszahlungen, so wird er die Vorauszahlung nur 
in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die Vorauszahlung ist bei der nächs-
ten Rechnungserteilung zu verrechnen. Ist ein Fall gegeben und verlangt der 
Versorger berechtigterweise Vorauszahlungen, so entfällt die Verpflichtung 
des Kunden zur Leistung von Vorauszahlungen erst, wenn der Kunde sämtli-
che Rückstände gegenüber dem Versorger einschließlich gesetzlicher Zinsen 
vollständig gezahlt hat und seine laufenden Zahlungsverpflichtungen für einen 
Zeitraum von 6 aufeinander folgenden Monaten in voller Höhe und pünktlich 
erfüllt. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Versorger beim 
Kunden einen Bargeld- oder Chipkartenzähler oder sonstige vergleichbare 
Vorkassensysteme errichten. In diesem Fall ist der Versorger berechtigt, die 
hierfür anfallenden Kosten dem Kunden gesondert nach tatsächlichem Anfall 
oder nach einer Pauschale zu berechnen.  
3. Sicherheitsleistung 

Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach der Abschnitt III. Ziffer 3. nicht bereit 
oder nicht in der Lage, kann der Versorger von diesem in angemessener Höhe 
Sicherheit verlangen. Für die Sicherheit gelten die §§ 232 ff BGB. Barsicher-
heiten werden dem Kunden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB 
verzinst. Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsauffor-
derung nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Stromlie-
fervertrag nach, so kann der Versorger die Sicherheit verwerten. Hierauf ist in 
der Zahlungsaufforderung hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf von Wert-
papieren gehen zu Lasten des Kunden. Die Sicherheit ist unverzüglich an den 
Kunden zurückzugeben, wenn keine Vorauszahlung mehr verlangt werden 
kann. 
4. Rechnungen, Zahlung und Verzug 
Vordrucke für Rechnungen und Abschläge werden vom Versorger einfach und 
verständlich gestaltet. Die für die Forderung maßgeblichen Berechnungsfakto-
ren werden vom Versorger vollständig und in allgemein verständlicher Form in 
der Rechnung ausgewiesen. Neben dem in Rechnung gestellten Verbrauch 
wird vom Versorger der Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeitraums 
angegeben. Auf im Abrechnungszeitraum eingetretene Änderungen der Preise 
und Bedingungen wird der Versorger hinweisen. 
Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Versorger in der Rechnung 
angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der 

Zahlungsaufforderung beim Kunden, fällig. Einwände gegen Rechnungen und 
Abschlagsberechnungen berechtigen den Kunden gegenüber dem Versorger 
zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, wenn die ernst-
hafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht. Gleiches gilt, sofern 
der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr 
als doppelt so hoch ist wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Ab-
rechnungszeitraum, der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung vom 
MSB verlangt und solange durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße 
Funktion des Messgeräts festgestellt ist. Rechnungen und sonstige Zahlungs-
verpflichtungen hat der Kunde an den Versorger kostenfrei zu entrichten. 

Maßgeblich für die rechtzeitige Zahlungserfüllung ist der Zahlungseingang 
beim Versorger. Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Versorger, wenn er 
erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten 
einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten dem Kunden auch pauschal 
berechnen.  Der Kunde ist bei Verschulden verpflichtet, Bankkosten für unge-
deckte Schecks (Rückscheck) und Rücklastschriften, die dem Versorger 
entstehen, letzterem  zu erstatten. Darüber hinaus ist der Versorger berech-
tigt, seinen diesbezüglichen Aufwand dem Kunden pauschal zu berechnen. 
Gegen Ansprüche des Versorgers kann vom Kunden nur mit unbestrittenen 

oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. 
5. Berechnungsfehler 

Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der Verkehrs-
fehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages 
festgestellt, so ist die Überzahlung vom Versorger zurückzuzahlen oder der 
Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht 
einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so ermittelt 
der Versorger den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung 
aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der Fest-
stellung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder auf Grund des 
vorjährigen Verbrauchs durch Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind 
angemessen zu berücksichtigen. Bei Berechnungsfehlern auf Grund einer 
nicht ordnungsgemäßen Funktion einer Messeinrichtung ist der vom MSB 
ermittelte und dem Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch der Nachberech-
nung zu Grunde zu legen. Ansprüche sind auf den der Feststellung des 
Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswir-
kung des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in 
diesem Fall ist der Anspruch auf längstens drei Jahre beschränkt. 
 
IV. Unterbrechung der Stromversorgung und Kündigung 
1. Unterbrechung der Stromversorgung 

Der Versorger ist berechtigt, die Stromversorgung fristlos durch den VNB 
unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde diesen ASS schuldhaft zuwiderhan-
delt und die Unterbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch von elektrischer 
Arbeit unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrich-
tungen zu verhindern. Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der 
Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung oder Nichtleistung einer Sicherheit 
trotz Mahnung, ist der Versorger berechtigt, die Versorgung vier Wochen nach 
Androhung unterbrechen zu lassen und den zuständigen VNB nach § 24 Abs. 
3 NAV mit der Unterbrechung der Stromversorgung zu beauftragen. Dies gilt 
nicht, wenn der Kunde nachweist, dass die Folgen der Unterbrechung außer 
Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der Kunde nach § 
294 ZPO in Textform glaubhaft darlegt, dass hinreichende Aussichten darauf 
bestehen, dass er seinen Verpflichtungen zukünftig wieder uneingeschränkt 
nachkommen wird. Der Versorger kann mit der Mahnung zugleich die Unter-
brechung der Stromversorgung androhen, sofern diese nicht außer Verhältnis 
zur Schwere der Zuwiderhandlung steht. Ist der Kunde trotz ordnungsgemä-
ßer Termin- und Ersatzterminankündigung für die Unterbrechung nicht ange-
troffen worden und konnten deshalb die zur Unterbrechung erforderlichen 
Maßnahmen nicht durchgeführt werden oder scheitert die Unterbrechung aus 
einem anderen Grund, den der Kunde zu verantworten hat, kann der Versor-
ger die ihm hierdurch zusätzlich entstandenen Kosten unter Beachtung ver-
gleichbarer Fälle und unter Beachtung von § 315 BGB nach tatsächlichem 
Aufwand oder pauschal berechnen. Der Versorger hat die Stromversorgung 
des Kunden unverzüglich durch den VNB wiederherstellen zu lassen, sobald 
die Gründe für die Unterbrechung entfallen sind und der Kunde die Kosten der 
Unterbrechung und Wiederherstellung der Stromversorgung dem Versorger 
ersetzt hat. Die Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle pauschal 
berechnet werden; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar 
sein. Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu 
erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die 
Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Der Nachweis geringerer Kosten ist 

dem Kunden zu gestatten. 
2. Form und Inhalt einer Kündigung sowie Umzug 

Die Kündigung bedarf der Textform. Der Kunde hat bei einer von ihm gegen-
über dem Versorger ausgesprochenen Kündigung in der Kündigungserklärung 
mindestens folgende Angaben zu machen: Kunden- und Verbrauchsstellen-
nummer und Zählernummer. Bei einem Umzug hat der Kunde zusätzlich noch 
folgende Angaben zu machen: Datum des Auszuges, Zählerstand am Tag des 
Auszuges, Name und Adresse des Eigentümers/Vermieters der bisherigen 
Entnahmestelle und neue Rechnungsanschrift des Kunden für die Schluss-
rechnung. Unterlässt der Kunde bei der Kündigung schuldhaft, dem Versorger 

die Angaben insgesamt zu machen oder sind diese falsch oder unvollständig, 
hat der Kunde die dem Versorger hierdurch entstehenden Kosten an diesen 
vollständig zu erstatten, insbesondere auch Kosten, die dem Versorger durch 
Dritte zur Ermittlung dieser Angaben berechnet werden. Der Versorger ist 
berechtigt, solche Kosten, sofern es sich nicht um Drittkosten handelt, dem 
Kunden pauschal und unter Berücksichtigung vergleichbarer Fälle zu berech-
nen. Der Versorger wird keine gesonderten Entgelte für den Fall einer Kündi-
gung des Vertrages, insbesondere wegen eines Wechsels des Versorgers 
verlangen. 
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3. Fristlose Kündigung durch den Versorger 
Der Versorger ist in den Fällen von Abschnitt IV. berechtigt, das Vertragsver-
hältnis fristlos zu kündigen, wenn die Voraussetzungen zur Unterbrechung der 
Stromversorgung wiederholt vorliegen. Die fristlose Kündigung ist berechtigt, 
wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wurde und die Zuwiderhandlung 
weiter gegeben ist. 
 
V. Preise und deren Änderung  
1. Preise  

Die Höhe der Preise für die Leistungen des Versorgers gegenüber dem 
Kunden aus dem Vertragsverhältnis ergibt sich aus dem Preisblatt des Ver-
sorgers oder einer zwischen den Parteien getroffenen individuellen Vereinba-
rung. In den Preisen für die Stromversorgung sind die Entgelte für den gelie-
ferten Strom als solche (Beschaffungs- und Vertriebskosten), die an VNB für 
die Versorgung des Kunden zu entrichtenden Netzentgelte (sofern der Kunde 
nicht selbst Netznutzer ist und die Netzentgelte selbst direkt an den VNB), die 
Messeinrichtung(en) sowie die Messung (wenn nicht ein Dritter nach dem 
MsbG insofern vom Kunden beauftragt ist und diese Leistungen gesondert mit 
dem Kunden abrechnet), die Abrechnung, die gesetzliche Strom- und Um-
satzsteuer, die KWK-G-Belastung, die EEG-Umlage, die Umlage nach § 19 
Abs. 2 StromNEV, die Offshore-Umlage nach § 17 f EnWG, die Umlage nach 
der AbLaV und die Konzessionsabgabe enthalten. Daneben schuldet der 
Kunde dem Versorger einen Leistungs- bzw. Grundpreis.  Der Versorger ist 
berechtigt, einzelne Preisbestandteile auch gesondert mit dem Kunden abzu-
rechnen, wenn dies mit dem Kunden so vereinbart worden ist. 
2. Preisänderungen   

2.1 Sollten künftig Steuern oder andere durch den Gesetzgeber veranlasste, 
die Beschaffung, Übertragung, Verteilung, Durchleitung, Netznutzung oder 
den Verbrauch von Strom belastende Steuern, Abgaben und Umlagen sowie 
Umlagen nach dem EEG und dem KWK-G  oder sonstige durch den Gesetz-

geber veranlasste allgemeine Belastungen (d.h. kein Bußgeld o.ä.) des 
Strompreises (alle vorstehend genannten Positionen werden nachfolgend 
einzeln und zusammen nur als Kosten bezeichnet) neu entstehen oder sich 
erhöhen, kann der Versorger ihm hieraus entstehende Mehrkosten an den 
Kunden weiterberechnen, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Die Weitergabe 
ist auf die Erhöhung beschränkt, die nach dem Sinn und Zweck der Mehrkos-
ten (z. B. nach Kopf oder nach Verbrauch) dem einzelnen Vertragsverhältnis 
zugeordnet werden kann. 2.2 Entfallen Kosten nach Ziffer 2.1 ganz oder 
verringern sich diese, ist dies vom Versorger zugunsten des Kunden in voller 
Höhe des Cent-Betrages/kWh an den Kunden weiterzugeben, soweit dies 
unmittelbaren Einfluss auf die vom Kunden geschuldeten Entgelte hat. 2.3 Die 
Ziffern 2.1 und 2.2 gelten entsprechend in Bezug auf diejenigen Netzentgelte, 
die der Versorger dem Kunden im Rahmen dessen Versorgung weiterberech-
net. 2.4  Kommt es gleichzeitig zu Mehrkosten nach Ziffer 2.1 und einer 
Entlastung nach Ziffer 2.2, wobei die Mehrkosten höher sind als die Entlas-
tung, hat der Versorger die Entlastung bei einer Preiserhöhung zugunsten des 
Kunden in voller Höhe zu berücksichtigen. Im gegenteiligen Fall (Entlastung ist 
höher als die Mehrkosten) kann der Versorger die Mehrkosten bei einer 
Preissenkung insofern berücksichtigen, als er unter Beachtung und pflichtge-
mäßer Ausübung des billigen Ermessens nach § 315 BGB die Entlastung an 
den Kunden nur unter Berücksichtigung der Mehrkosten weitergibt, wobei 
auch eine nur teilweise Berücksichtigung der Mehrkosten erfolgen kann. Den 
Mehrkosten nach Ziffer 2.1 gleichgestellt sind Netzentgelte, die für die Versor-
gung der Entnahmestelle des Kunden gemäß Ziffer 2.3 anfallen. 2.5 Der 
Versorger hat unter Beachtung von § 315 BGB den Zeitpunkt für eine Preis-
änderung nach den vorstehenden Ziffern 2.1 bis 2.4 so zu wählen, dass im 
Verhältnis von Preiserhöhungen und -senkungen zueinander der Kunde nicht 
benachteiligt und der Versorger nicht bevorteilt wird, also Kostensenkungen 
mindestens im gleichen Umfang preiswirksam werden wie Kostenerhöhungen. 
2.6 Der Versorger wird in der Mitteilung einer Preisänderung deren Anlass und 
Umfang erläutern. 2.7 Der Versorger wird die auf der Grundlage dieses Ver-

trages zu zahlenden Preise darüber hinaus nach billigem Ermessen der 
Entwicklung sonstiger Kosten, also solcher Kosten, die nicht zu den in Ziffer 
2.1 genannten Kosten oder den Netzentgelten nach Ziffer 2.3 gehören, an-
passen, die für die Preisberechnung maßgeblich sind. Eine solche Preiserhö-
hung kommt in Betracht und eine solche Preisermäßigung ist vorzunehmen, 
wenn sich z.B. die Kosten für die Beschaffung von Strom erhöhen oder ab-
senken oder sonstige Änderungen der stromwirtschaftlichen oder rechtlichen 
Rahmenbedingungen zu einer veränderten Kostensituation führen (z.B. 
Vertriebskosten). Steigerungen bei einer Kostenart, z.B. den Strombezugskos-
ten, dürfen nur in dem Umfang für eine Preiserhöhung herangezogen werden, 

in dem kein Ausgleich durch etwaig rückläufige Kosten in anderen Bereichen, 
etwa bei den Vertriebskosten, erfolgt. Bei Kostensenkungen, z.B. der Strom-
bezugskosten, sind vom Versorger die Preise zu ermäßigen, soweit diese 
Kostensenkungen nicht durch Steigerungen in anderen Bereichen ganz oder 
teilweise ausgeglichen werden. Der Versorger wird bei der Ausübung seines 
billigen Ermessens die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisänderung so wählen, 
dass Kostensenkungen nicht nach für den Kunden ungünstigeren Maßstäben 
Rechnung getragen werden als Kostenerhöhungen, also Kostensenkungen 
mindestens in gleichem Umfang preiswirksam werden wie Kostenerhöhungen. 
2.8 Änderungen der Preise nach Ziffer 2.7 sind nur zum Monatsersten mög-

lich. Der Versorger wird dem Kunden die Preisänderung spätestens 6 Wochen 
vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilen. 2.9 Erhält der Kunde 
eine neue Messeinrichtung oder Steuereinrichtung oder wird eine solche 
ausgewechselt und werden dem Versorger dafür vom MSB neue oder andere 
Entgelte in Rechnung gestellt wie bisher, gelten die Ziffern 2.7 und 2.8 ent-
sprechend. 2.10 Die Billigkeit einer Preisänderung nach den vorstehenden 
Ziffern 2.1 bis 2.9 gilt vom Kunden als anerkannt, wenn er nicht innerhalb von 
sechs Wochen nach öffentlicher Bekanntgabe und brieflicher Mitteilung an den 
Kunden der Preisänderung in Textform widerspricht, der Versorger bei der 

öffentlichen Bekanntgabe und brieflichen Mitteilung der Preisänderung darauf 
hinweist, dass bei nicht rechtzeitigem Widerspruch des Kunden gegen die 
Preisänderung diese zwischen dem Versorger und dem Kunden zu dem 
angegebenen Zeitpunkt gilt, wenn der Kunde nach Ablauf der Widerspruchs-
frist weiterhin Strom vom Versorger bezieht sowie 3 auf die Preisänderung 
folgende Abschlagszahlungen oder die erste auf die Preisänderung folgende 
Jahresabrechnung, in der auf die davor erfolgte Preisänderung hingewiesen 
ist, an den Versorger bezahlt.  Bei einem individuell vereinbarten Preis, entfällt 
eine öffentliche Bekanntgabe und es ist nur auf die briefliche Mitteilung abzu-
stellen. 
 
VI. Sonstiges und Rechtliche Informationen 
1. Gerichtsstand, Datenschutz und Streitbeilegung 

Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflichtungen des Vertrags ist bei 
Privatpersonen der Ort der Abnahmestelle und beim Kaufmann i.S.d. HGB 
bzw. juristische Person der Sitz des Versorgers. 
Verantwortlicher für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne 
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist die Stadtwerke Waldkraiburg 
GmbH, Meisenweg 1, 84478 Waldkraiburg, Tel.: (08638) 948-400, Fax: 
(08638) 948-443, E-Mail: info@stwwkbg.de. Unseren Datenschutzbeauftrag-
ten erreichen Sie unter der Emailadresse: Datenschutz@stwwkbg.de  oder 

unserer Postadresse mit dem Zusatz „der Datenschutzbeauftragte“. Die 
Stadtwerke Waldkraiburg verarbeiten personenbezogene Daten des An-
schlussnehmers/Kunden (insbesondere die Angaben des Anschlussneh-
mers/Kunden im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss) zur Begründung, 
Durchführung und Beendigung des Energieliefervertrages sowie zum Zwecke 
der Direktwerbung und der Marktforschung nach Maßgabe der einschlägigen 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen (z. B. des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG), insbesondere § 31 BDSG), des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) 
sowie auf Grundlage der DSGVO, insbesondere Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f). Um 
individuelle oder gruppenspezifische Werbung zu ermöglichen, werden unter 
Umständen Profile gebildet und genutzt. Zum Zwecke der Entscheidung über 
die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines Energieliefervertrages 
verarbeiten die Stadtwerke Waldkraiburg Wahrscheinlichkeitswerte für das 
zukünftige Zahlungsverhalten des Anschlussnehmers/Kunden (sog. Bonitäts-
Scoring); in die Berechnung der Wahrscheinlichkeitswerte fließen unter ande-
rem die Anschriftendaten des Anschlussnehmers/Kunden ein. Die Stadtwerke 
Waldkraiburg behalten sich zudem vor, personenbezogene Daten über Forde-
rungen gegen den Anschlussnehmer/Kunden bei Vorliegen der Vorausset-
zungen des § 31 BDSG, Art. 6 lit. b) oder f) DSGVO an Auskunfteien zu 
übermitteln. Weiter werden gegebenenfalls im Unternehmensverbund der 
Stadtwerke Waldkraiburg  zu Verwaltungszwecken personenbezogene Daten 
übermitteln. Eine Offenlegung der personenbezogenen Daten des Anschluss-
nehmers/Kunden erfolgt ausschließlich gegenüber folgenden Empfängern 
bzw. Kategorien von Empfängern: - VNB, MSB für die Belieferung und Ab-
rechnung des Vertrages. Dies gilt auch für wirtschaftlich sensible Informatio-
nen im Sinne von §60 EnWG. - Kreditinstitute und Anbieter von Zahlungs-
dienstleistungen für Abrechnungen sowie Abwicklung von Zahlungen. - 
Dienstleister zum Betrieb der IT-Infrastruktur, zum Druck von Abrechnungen 
und Anschlussnehmer/ Kundeninformationsschreiben, sowie zum Vernichten 
von Akten. - Öffentliche Stellen in begründeten Fällen (z.B. Sozialversiche-
rungsträger, Finanzbehörden, Polizei, Staatsanwaltschaft, Aufsichtsbehörden). 

- Auskunfteien und Scoring-Anbieter für Bonitätsauskünfte und Beurteilung 
des Kreditrisikos. - Inkasso-Dienstleister und Rechtsanwälte, um Forderungen 
einzuziehen, wobei wir Sie vor der beabsichtigten Übermittlung in Kenntnis 
setzen. Die personenbezogenen Daten des Anschlussnehmers/Kunden 
werden zur Begründung, Durchführung und Beendigung eines Energieliefer-
vertrages und zur Wahrung der gesetzlichen Archivierungs- und Aufbewah-
rungspflichten (z. B. § 257 HGB, § 147 AO) solange gespeichert, wie dies für 
die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der Direktwerbung 
und der Marktforschung werden die personenbezogenen Daten des An-
schlussnehmers/Kunden solange gespeichert, wie ein überwiegendes rechtli-

ches Interesse der Stadtwerke Waldkraiburg an der Verarbeitung nach Maß-
gabe der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen besteht. Ob eine Nut-
zungsberechtigung nach Vertragsende nicht mehr besteht, wird regelmäßig 
überprüft und bei Wegfall der Berechtigung die Daten nicht mehr verwendet. 
Der Anschlussnehmer/Kunde hat gegenüber den Stadtwerken Waldkraiburg 
Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbei-
tung und Datenübertragbarkeit nach Maßgabe der einschlägigen gesetzlichen 
Bestimmungen, insbesondere nach Art. 15 bis 20 DSGVO. Der Anschluss-
nehmer/Kunde kann jederzeit der Verarbeitung seiner Daten für Zwecke der 
Direktwerbung und/oder der Marktforschung gegenüber den Stadtwerken 
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Waldkraiburg widersprechen, dies gilt auch für den Fall der Email-Werbung an 
Anschlussnehmer/Kunden auf Basis des § 7 III UWG; telefonische Werbung 
durch die Stadtwerke Waldkraiburg erfolgt zudem nur mit zumindest mutmaß-
licher Einwilligung des Anschlussnehmers/Kunden gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 
UWG. Der Anschlussnehmer/Kunde hat das Recht, sich bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn er der Ansicht ist, dass die Verarbei-
tung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten gegen datenschutzrecht-
liche Bestimmungen verstößt. Die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde 
für den nicht-öffentlichen Bereich ist das Bayerisches Landesamt für Daten-

schutzaufsicht, Promenade 27, 91522 Ansbach, Telefon: 0981531300, Tele-
fax:  09815398 1300, E-Mail: poststelle@lda.bayern.de. Die zuständige 
Aufsichtsbehörde für Datenschutzaufsicht im öffentlichen Bereich ist der 
Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz (BayLfD), Wagmüllerstr. 
18, 80538 München, Telefon: 0892126720, Telefax:  08921267250, E-Mail: 
poststelle@datenschutz-bayern.de. 
Der Versorger wird Ihre Beanstandungen, insbesondere zum Vertragsab-
schluss oder zur Qualität von Leistungen, die die Versorgung mit Strom sowie, 
wenn der Versorger auch MSB ist, die Messung des Stroms betreffen, inner-
halb einer Frist von 4 Wochen ab Zugang beantworten, wenn Sie Verbraucher 
im Sinne des § 13 des BGB sind. Wird Ihrer Verbraucherbeschwerde durch 
den Versorger nicht abgeholfen, wird dieser die Gründe hierfür schriftlich oder 
elektronisch darlegen und Sie auf das Schlichtungsverfahren nach § 111 b 
EnWG hinweisen. Zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Kunde und 
Versorger über die Versorgung mit Strom sowie, wenn der Versorger auch 
MSB ist, die Messung von Strom, kann von Ihnen als Verbraucher die nach-
genannte Schlichtungsstelle angerufen werden, wenn der Versorger der 
Beschwerde nicht abgeholfen hat und ein Gerichtsverfahren über den Streitfall 
nicht anhängig ist. Ein Antrag auf Schlichtung bei der Schlichtungsstelle kann 
dort schriftlich, telefonisch oder auf elektronischem Weg eingebracht werden. 
Sofern eine Schlichtung bei der Schlichtungsstelle beantragt wird, wird der 

Versorger an dem Schlichtungsverfahren teilnehmen. Schlichtungsverfahren 
sollen regelmäßig innerhalb von drei Monaten abgeschlossen werden. Sofern 
wegen eines Anspruchs, der vom Schlichtungsverfahren betroffen ist, ein 
Mahnverfahren eingeleitet wurde, soll der das Mahnverfahren betreibende 
Beteiligte auf Veranlassung der Schlichtungsstelle das Ruhen des Mahnver-
fahrens bewirken. Auf die Verjährungshemmung einer Beschwerde gemäß § 
204 Abs. 1 Nr. 4 BGB wird hiermit hingewiesen. Die Schlichtungssprüche sind 
für Sie und Ihren Versorger nicht verbindlich. Das Recht der Beteiligten, die 
Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren nach dem EnWG zu beantra-
gen, bleibt vom Schlichtungsverfahren unberührt. Die Kontaktadressen für ein 
Schlichtungsverfahren lauten: a) Schlichtungsstelle: Schlichtungsstelle Ener-
gie e.V., Friedrichstrasse 133, 10117 Berlin, Telefon: 03027572400, Telefax: 
030275724069 Internet: www.schlichtungsstelleenergie.de, E- Mail: in-
fo@schlichtungsstelle-energie.de b) Verbraucherservice der Bundesnetzagen-
tur: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und 
Eisen- bahnen, Verbraucherservice, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 
03022480500 oder 01805101000, Telefax: 03022480323 Internet: 
www.bundesnetzagentur.de, E-Mail:  verbraucherservice-energie@bnetza.de 
2. Pauschalen 
Ist der Versorger nach dem Vertrag, den ASS, dem Preisblatt oder sonstigen 
Vereinbarungen zwischen den Parteien berechtigt, anstatt von tatsächlich 
angefallenen Kosten oder einem vom Kunden beim Versorger verursachten 
Schaden dem Kunden eine Pauschale zu berechnen, darf diese den in den 
geregelten Fällen nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden 
Schaden oder die gewöhnlich eintretende Wertminderung nicht übersteigen. 
Berechnet der Versorger eine Pauschale, ist dem Kunden der Nachweis 
gestattet, dass ein Schaden oder eine Wertminderung überhaupt nicht ent-
standen oder wesentlich niedriger ist als die Pauschale. 
3. Einschaltung Dritter und Änderung vertraglicher Regelungen   
Der Versorger ist berechtigt, zur Erfüllung seiner Vertragspflichten Ihnen 
gegenüber Dritte einzuschalten, ebenso seine vertraglichen Ansprüche auf 

Dritte zu übertragen. In diesem Fall steht Ihnen, wenn Sie Verbraucher im 
Sinne von § 13 BGB sind, das Recht zu, den Vertrag zu kündigen. Sind Sie 
Unternehmer im Sinne von § 14 BGB, besteht das Kündigungsrecht nur, wenn 
der Wechsel Ihre wesentlichen Interessen beeinträchtigt. Der Versorger ist, 
neben Preisänderungen, für die die gesonderten Regelungen nach Abschnitt 
V. gelten, auch berechtigt, die sonstigen vertraglichen Regelungen, insbeson-
dere die ASS, unter Beachtung der Interessen des Kunden durch öffentliche 
Bekanntgabe und briefliche Mitteilung an den Kunden, die mindestens 6 
Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen müssen, zu ändern, wenn 
durch unvorhersehbare Änderungen, die der Versorger nicht veranlasst und 

auf die er auch keinen Einfluss hat, das bei Vertragsschluss bestehende 
Äquivalenzverhältnis in nicht unbedeutendem Maße gestört wird oder wenn 
die Rechtsprechung eine Klausel für unwirksam erklärt und dadurch Schwie-
rigkeiten bei der Durchführung des Vertrages entstehen, die nur durch eine 
Anpassung oder Ergänzung zu beseitigen sind. Soweit in diesem Vertrag 
nichts anderes geregelt ist, gelten für die Lieferung von Strom im Übrigen die 
Stromgrundversorgungsverordnung - StromGVV - in der jeweils geltenden 
Fassung und einsehbar in unserem Innenstadtbüro oder auf www.stadtwerke-
waldkraiburg.de. 

4. Gesetzliche Informationspflicht 
Zur Wirksamkeit von Energieeffizienzmaßnahmen sowie über die für sie 
verfügbaren Angebote durch Energiedienstleister, Energieaudits, die unab-
hängig von Energieunternehmen sind, und Anbieter von Energieeffizienzmaß-
nahmen wird verwiesen auf die Bundesstelle für Energieeffizienz 
(www.bafa.de) so-wie deren Berichte nach § 6 Abs. 1 EDL-G. Angaben über 
angebotene Energieeffizienzmaßnahmen, Endkunden-Vergleichsprofile sowie 
gegebenenfalls technische Spezifikationen von energiebetriebenen Geräten 
sind zu erhalten bei der Deutschen Energieagentur (www.dena.de) und bei 

der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (www.vzbv.de). 
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Ergänzende Bedingungen zu den ASS 

Für Stromlieferung mit dem Verkauf der Wandladestation 

 

1. Vertragsgegenstand, Umzug, Eigentum 

1.1 Gegenstand des Vertrages ist die Belieferung des Kunden 
mit Ökostrom für den Haushalt und das Elektrofahrzeug sowie 
der Verkauf der Wandladestation Mennekes Amtron© Charge 
Control 11 C2, nachfolgend Wallbox genannt, für die bestim-
mungsgemäße Nutzung. Die nachfolgenden Bedingungen gel-
ten ergänzend, bzw. im Falle von Widersprüchen abweichend 
und vorrangig neben bzw. vor den ASS des Versorgers für die 
Stromlieferung in Niederspannung. 
1.2. Ist bei einem Umzug die neue Verbrauchsstelle in einem 
anderen Netzgebiet, wird der Versorger die Strompreise an die 
entsprechenden Netzentgelte gemäß der eingeschränkten 

Preisgarantie anpassen. 
1.3 Die Wandladestation geht mit der Bezahlung des Verkaufs-
preises in das Eigentum des Kunden über. Bis zur vollständigen 
Bezahlung des Kaufpreises bleibt die Wallbox im Eigentum des 
Versorgers. Der Kunde ist verpflichtet, solange das Eigentum 
noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu 
behandeln. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, 
hat uns der Kunde unverzüglich in Textform zu benachrichtigen, 
wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Ein-

griffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage 
ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer 
Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für 
den uns entstandenen Ausfall. Wird der Vertrag vor Ablauf der 
Erstvertragslaufzeit gekündigt, hat der Kunde eine Einmalzah-
lung an den Versorger zu leisten. Diese Einmalzahlung ist ab-
hängig von der Vertragslaufzeit. Die Einmalzahlung beträgt zu 
Beginn 720,00 Euro brutto und reduziert sich pro Monat um 
30,00 Euro brutto pro Monat während der Erstlaufzeit. 
1.4 Soweit die in unseren Prospekten und sonstigen Angebots-
unterlagen enthaltenen Angaben nicht von uns ausdrücklich als 
verbindlich bezeichnet worden sind, sind die dort enthaltenen 
Abbildungen oder Zeichnungen nur annähernd maßgebend.  
Für Haushalte: Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre, ge-
rechnet ab Gefahrübergang. Diese Frist gilt auch für Ansprüche 
auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche 
aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden. 

Für Gewerbe: Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen 
voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten 
Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß 
nachgekommen ist. Mängelansprüche verjähren in 12 Mona-
ten nach erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten Ware. 
 
2. Technische Voraussetzungen, Zubehör, Vertragsbeginn 

2.1 Die Errichtung der technisch notwendigen Elektroinstallation 

(z.B. Zuleitung, Absicherung, Überspannungsschutz, etc.) für die 
fachgerechte Montage, Installation und Betrieb der Wandla-
destation gemäß den vorherrschenden Richtlinien (z.B. TAB, 
VDE, etc.) liegt in der Verantwortung des Kunden. Vor Beauftra-
gung findet dazu eine Bestandsaufnahme mit dem vom Kunden 
bestimmten Elektroinstallationsunternehmen statt. Daraufhin 
erhält der Kunde vom Elektroinstallateur einen Kostenvoran-
schlag für diese bauseits zu stellende Elektroinstallation. Die 

Kosten gemäß Kostenvoranschlag beauftragt der Kunde bei 
dem Elektroinstallateur und trägt auch die anfallenden Kosten in 
tatsächlicher Höhe. Die anschließende Montage und Inbetrieb-
nahme der Wandladestation inkl. Anschluss an die Hausvertei-
lung beauftragt und trägt der Versorger. Voraussetzung ist, dass 
der vorgegebene Elektroinstallateur in einem Installateurver-
zeichnis  eines Stromnetzbetreibers in Deutschland gelistet ist 
und die für die Installation notwendigen Voraussetzungen erfüllt. 

Der Versorger kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, 
welche dem Kunden durch die Elektroinstallation entstehen. 
Etwaige Schadensansprüche sind an den Elektroinstallateur zu 
richten. Die Anzeige- und ggf. Genehmigungspflicht beim Netz-
betreiber ist entsprechend vom Kunden bzw. Elektroinstallati-
onsunternehmen zu beachten. Das Formular wird vom Netzbe-
treiber auf Anfrage zur Verfügung gestellt. 
2.2 Falls eine Wandmontage nicht möglich ist, kann der Kunde 
beim Versorger einen Standfuss käuflich erwerben. Auch weite-
res Zubehör (z.B. Fundament, Schutzdach, Ladekabel, etc.) 
kann auf Anfrage käuflich erworben werden.  
2.3 Der Vertrag beginnt mit dem in der Vertragsbestätigung 
genannten Datum der Strombelieferung. Der Kunde erhält ein 
separates Schreiben mit der Mitteilung des Liefertermins der 
Wandladestation. Das Datum der Strombelieferung soll gleich 
dem Datum der Inbetriebnahme der Wallbox sein. Ist der Kunde 
bereits beim Versorger Stromkunde, beginnt der Vertrag in 
Abstimmung mit dem Versorger. 
 
3. Unser Rundum-sorglos-Paket 

3.1 Nach der Beauftragung erfolgt eine kostenlose Bestands-
aufnahme, siehe Punkt 2.1. Für diese Aufnahme und alle weite-
re elektrotechnischen Tätigkeiten kann der Kunde einen Elektro-
installateur vorgeben. 
3.2 Die Montage und Inbetriebnahme der Wallbox ist für den 

Kunden kostenlos. Das Datum der Bereitstellung wird dem 
Kunden schriftlich vom Elektroinstallateur mitgeteilt. Der Elektro-
installateur liefert und montiert die Wallbox. 
3.3 Für die gesamte Stromlieferung des Haushalts und des 
Elektrofahrzeugs wird Ökostrom bereitgestellt. Ist die Messung 
der Abnahmestellen Haushalt und Wallbox/Elektrofahrzeug 
getrennt, ist der Versorgungsvertrag mit dem gewählten Tarif für 
diese beiden Abnahmestellen abzuschließen. Für den Grund-

preis gibt es hierfür einen festen Rabatt für die Erstlaufzeit. 
Dieser beträgt 75 Prozent auf den Grundpreis. 
3.4 Der Kunde erhält eine kostenlose Wartung und Instandhal-
tung der Wallbox während der Vertragslaufzeit. Diese wird von 
dem Versorger getragen und in Abstimmung mit dem Kunden 
organisiert. Der Versorger beauftragt das vorgegebene Elektro-
installationsunternehmen des Kunden. 
 
4. Datenschutz, Errichtung, Übergabe, Änderungen 

4.1 Der Versorger darf Name, Anschrift und Kontaktdaten des 
Kunden an den Elektroinstallateur und unter Beachtung der 
DSGVO weitergeben, damit der Auftrag entsprechend ausge-
führt werden kann. Der Kontakt wird nur dem im Vertrag verein-
barten und vom Kunden bestimmten Elektroinstallateur weiter-
geben. 
4.2 Der Elektroinstallateur protokolliert die Errichtung mit der 
abschließenden Elektroprüfung. Der Kunde bestätigt dies nach 

der Ausführung aller Arbeiten. Der Elektroinstallateur fertigt eine 
Kopie für den Kunden und eine Kopie für den Versorger an. Der 
Kunde nutzt die Wallbox nur unter Beachtung der Angaben des 
Herstellers gem. Betriebsanleitung. 
4.4 Ändern sich gesetzliche Bedingungen oder wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen, ist der Versorger berechtigt, den Vertrag 
einseitig anzupassen, soweit diese dem Kunden zumutbar ist. 
 

Stand: 12/2020 – Irrtum vorbehalten 


